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1. Durchführung der Beratung

DWC wird die Leistungen nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Berufsausübung durch qualifi-
zierte Mitarbeiter erbringen. Die Auswahl der Mit-
arbeiter, die diese Leistungen erbringen, bleibt
DWC vorbehalten.

2. Mitwirkung des Auftra ggebers

Der Auftraggeber unterstützt DWC bei den verein-
barungsgemäß zu erbringenden Leistungen. Da-
bei schafft der Auftraggeber unentgeltlich alle Vor-
aussetzungen im Bereich seiner Betriebssphäre,
die zur ordnungsgemäßen Erbringung der Bera-
tung erforderlich sind. Insbesondere wird der Auf-
traggeber

� soweit erforderlich Arbeitsräume für die Mitar-
beiter von DWC einschließlich der erforderli-
chen Arbeitsmittel je nach Bedarf und in aus-
reichendem Umfang zur Verfügung stellen

� einen kompetenten Ansprechpartner benen-
nen, der den Mitarbeitern von DWC für In-
formationen und Fragen etc. während der
vereinbarten Arbeitszeit zur Verfügung steht;
dieser Ansprechpartner ist auch ermächtigt,
Erklärungen abzugeben, die im Rahmen der
Fortführung des Auftrages als Zwischenent-
scheidung notwendig sind

Die Erbringung dieser Mitwirkungspflichten ist
grundsätzlich vertragliche Hauptpflicht des Kun-
den. Die ordnungsgemäße Leistungserbringung
durch DWC setzt die gemäß Projektzeitplan recht-
zeitige und qualifizierte Erbringung der definierten
Mitwirkungspflichten durch den Kunden zwingend
voraus. DWC wird durch den Projektverantwortli-
chen auf Verzögerungen der Mitwirkungspflichten
hinweisen und deren Einhaltung schriftlich anmah-
nen.

Verzögerungen des Projekts, die auf die nicht
rechtzeitige Erbringung der Mitwirkungspflichten

durch den Kunden zurückzuführen sind oder die
nicht von DWC oder DWC´s Erfüllungsgehilfen zu
vertreten sind, gehen in keinem Fall zu Lasten von
DWC.

3. Termine

Kommt DWC mit dem Abschluß der vereinbar-
ten Leistungen in Verzug, so ist der Auftraggeber
berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer DWC
gesetzten, angemessenen Nachfrist mit Ableh-
nungsandrohung von dem betreffenden Auftrag
zurückzutreten. Etwaige Schadensersatzansprü-
che des Auftraggebers wegen verspäteter Lei-
stung beschränken sich für die Zeit des Verzuges
je vollendeter Woche auf 0,5%, maximal jedoch
auf 5 % des betreffenden ausstehenden Auftrags-
wertes. Eine weitergehende Haftung übernimmt
DWC im Fall des Verzuges nicht, soweit nicht in
Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässig-
keit zwingend gehaftet wird.

4. Rechte an Arbeitser gebnissen

Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird,
räumt DWC dem Auftraggeber an Arbeitsergeb-
nissen, die im Rahmen der Erfüllung des Ver-
trages erstellt werden, ein nicht ausschließliches,
nicht übertragbares und zeitlich nicht begrenz-
tes Nutzungsrecht zum internen Gebrauch ein.
Dieses Recht ist aufschiebend bedingt dadurch,
daß der Auftraggeber seine Verpflichtungen ge-
genüber DWC in vollem Umfang erfüllt hat.

5. Haftung

DWC haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursachte Schäden, sowie in den Fäl-
len, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz
für Personen- oder Sachschäden an privat genutz-
ten Sachen zwingend gehaftet wird. DWC haftet
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weiter für das Fehlen von Eigenschaften, die aus-
drücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung
gerade bezweckt hat, den Kunden gegen Schä-
den, die nicht an von DWC gelieferten Produkten
selbst entstanden sind, abzusichern. Für die Ver-
nichtung von Daten haftet DWC im Falle grober
Fahrlässigkeit nur, wenn der Kunde sichergestellt
hat, daß diese Daten aus Datenmaterial, das in
maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit
vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden kön-
nen.

Im Falle der Verletzung von Beratungspflichten
ist die Haftung der Höhe nach auf die Vergütung
für die jeweils fehlerhafte Beratungsleistung be-
schränkt. Im übrigen ist der Ersatz von reinen Ver-
mögensschäden, z.B. Produktionsausfall und ent-
gangenem Gewinn, durch die allgemeinen Grund-
sätze von Treu und Glauben, etwa in den Fällen
der Unverhältnismäßigkeit zwischen Höhe der Ver-
gütung und Schadenhöhe begrenzt.

Eine weitergehende Haftung übernimmt DWC
nicht.

6. Geheimhaltung

Beide Parteien sind verpflichtet, alle Informationen
und Unterlagen der anderen Partei, die ihr in Zu-
sammenhang mit der Erfüllung dieser Vereinba-
rung zugänglich werden und nicht für eine Veröf-
fentlichung bestimmt sind, nicht an Dritte weiterzu-
geben oder in sonstiger Weise Dritten zugänglich
zu machen. Jede Partei hat die hierzu erforderli-
chen Vorkehrungen in ihrer Betriebssphäre zu tref-
fen, welche die Einhaltung der vorstehenden Ver-
pflichtungen sicherstellen. Diese Verpflichtungen
gelten insoweit und solange, bis die genannten In-
formationen bzw. Unterlagen ohne Zutun der zur
Geheimhaltung verpflichteten Partei nachweislich
allgemein bekannt sind.

7. Zahlungsbedingung en

Soweit sich die gesetzliche Mehrwertsteuer wäh-
rend der Durchführung des Vertrages ändert, wird
die jeweils am Tage der Rechnungsstellung maß-
gebliche gesetzliche Mehrwertsteuer fällig.

Jegliche Abzug von der Rechnung bedarf be-
sonderer schriftlicher Vereinbarung.

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts
anderes ergibt, ist der Vertragspreis netto (ohne

Abzug) innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsda-
tum zur Zahlung fällig. Kommt der Auftraggeber
in Zahlungsverzug, ist DWC berechtigt, Verzugs-
zinsen in Höhe von 6% über dem Basiszinssatz
der Europäischen Zentralbank p.a. zu fordern.
Falls DWC in der Lage ist, einen höheren Verzugs-
schaden nachzuweisen, ist sie berechtigt, diesen
geltend zu machen. Der Auftraggeber ist jedoch
berechtigt, DWC nachzuweisen, daß ihr als Fol-
ge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich
geringerer Schaden entstanden ist.

Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber
nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von DWC anerkannt
sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis be-
ruht.

8. Sonstig es

Die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden
Rechte dürfen vom Auftraggeber nur nach vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung durch DWC abgetre-
ten werden.

Abweichende, widersprechende oder ergänzen-
de Bedingungen bedürfen der ausdrücklichen,
schriftlichen Zustimmung von DWC.

Gerichtsstand für alle vertraglichen und mit dem
abgeschlossenen Vertrag in Zusammenhang ste-
henden Ansprüche ist Bielefeld. DWC ist dane-
ben berechtigt, Ansprüche bei dem für den Sitz
des Auftraggebers zuständigen Gericht geltend zu
machen.

Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmun-
gen unwirksam sein oder werden, wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch
nicht berührt.
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